
759 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXX, mit dem 
das Fernwärmeförderungsgesetz geändert wird, 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Fernwärmeförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 640/1982, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Ein Fernwärmeausbauprojekt ist eine 
Summe von Fernwärmeerzeugungsinvestitionen, 
Fernwärmeleitungsinvestitionen oder Fernwärme
verteilungsinvestitionen, die zur Ausschöpfung des 
in einem Versorgungsgebiet wirtschaftlich ausbau
baren Fernwärmeversorgungspotentials führen 
oder ein Teil dieser Investitionen innerhalb eines 
bestimmten Zeitabschnittes von höchstens fünf Jah
ren, der eine wirtschaftlich und technisch sinnvolle 
Einheit bildet. 

. (3) Förderungendürfen nur für Investitionen 
gewährt werden, mit deren Verwirklichung in der 
Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1988 
begonnen wird." 

2. § 2 lautet: 

,,§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen 
können Förderungen 

1. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Wärmepumpenanlagen in dem Maße, in dem 
diese Anlagen der Fernwärmeversorgung die
nen, 

2. für die Anschaffung oder· Herstellung von 
Spitzen- oder Reserveheizwerken, 

3. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Heizwerken unter der Voraussetzung; daß 
a) sie überwiegend mit Biomasse beheizt 

werden und die Kesselleistung höchstens 
10 MW (thermisch) beträgt oder 

b) ein Fernwärmenetzzusammenschluß mit 
emer Kraft-Wärme-Kuppll.!ngsanlage, 
einer Anlage zur Verwertung von 
Abwärme oder zur Verwertung vOn Müll 

oder ei·ner geothermischen Qudle inner
halb eines Zeitraumes von zehn Jahren ab 
Investitionsbeginn gesichert 1st und das 
Heizwerk nach dem Netzzusammen
schluß die Funktion eines Spitzen- oder 
Reserveheizwerkes übernimmt, 

4. für die Anschaffung, Herstellung oder Auf
stellung von nicht örtlich gebundenen Heiz
werken als Ausfallsreserve oder zum Zweck 
des Aufbaues eines neuen Versorgungsgebie
tes 

gewährt werden. 

(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sowie 
Fernwärmeversorgungsunternehmen können För-
derungen . 

1. bei bestehenden Kraftwerksanlagen für die 
Anschaffung oder Herstellung jen~r Anlagen
teile eines Kraftwerkes, die der A~skupplung 
der Fernwärme dienen, 

2. bei Neuanlagen 
a) für die Anschaffung oder Herstellung 

jener Anlagenteile eines auf Basis von 
Steinkohle oder ausländischer Braunkohle 
betriebenen Heizkraftwerkes, die der Aus
kupplung der Fernwärme dienen, 

b) für die Anschaffung oder Herstellung von 
Heizkraftwerken auf der Basis von inlän
discher Braunkohle oder Biomasse, 

c) für die Anschaffung, Herstellung oder 
Erweiterung von Blockheizkraftwerken 

gewährt werden. 

(3) Sonstigen Unternehmungen sowie Fernwär
meversorgungsunternehmen können Förderungen 

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei
terung von Müllheizwerkenoder Müllheiz
kraftwerken, 

2. für· die Anschaffung oder Herstellung von 
Anlagen zur Nutzung industrieller, gewerbli
cher oder sonstiger Abwärme, 

3. für die Erschließung einer geothermischen 
Quelle in dem Maße, in dem diese Anlage der 
Fernwärmeversorgung dient, 

4. für die Anschaffung, Herstellung öder Erwei
terung von mit Biomasse befeuerten Heizwer-
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2 759 der Beilagen 

ken bis zu einer Kesselleistung von 10 MW 
(thermisch) oder Heizkraftwerken 

gewährt werden. Für die Unternehmen, die keine 
Fernwärmeversorgungsunternehmen sind, gilt dies 
nur insoweit, als die aus den Anlagen ausgekop
pelte Wärme nicht überwiegend der Deckung des 
eigenen Wärmebedarfes dient." 

3. § 3 samt Überschrift lautet: 

"Förderung von Femwärmeleitungs- und -verteil
anlagen 

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie 
Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand die 
Planung, Anschaffung, Herstellung und Finanzie
rung von Anlagen zur Leitung oder Verteilung von 
Wärme sowie die entgeltliche Überlassung von sol
chen Anlagen zum Gebrauch und der Betrieb dieser 
Anlagen sowie der Abschluß von Fernwärmeliefe
rungsverträgen im Namen und auf Rechnung Drit
ter bildet, können Förderungen 

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei
terung von Fernwärmeleitungs- oder -verteil~ 
anlagen, sofern zur Erzeugung der gesamten 
jährlichen nutzbaren Wärmeabgabe der in das 
Netz speisenden Wärmequellen im Normal
betrieb unter Berücksichtigung des Endaus
baues zumindest zu 80 vH Anlagen der Kraft
Wärme-Kupplung, zur Verbrennung von 
Abfällen, zur Nutzung industrieller Abwärme, 
geothermischer Energie oder Biomasse beitra
gen, 

2. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei
terung von Fernwärmeverteilanlagen, die aus 
Heizwerken gespeist werden, unter der V or
aussetzung, daß ein Fernwärmenetzzusam
menschluß mit einer . Kraft-Wärme-Kupp
lungsanlage, einer Anlage zur Verwertung 
von Abwärme oder zur Verwertung von Müll 
oder einer geothermischen Quelle innerhalb 
eines Zeitraumes von zehn Jahren ab Investi
tionsbeginn gesichert ist und das Heizwerk 
nach dem Zusammenschluß die Funktion 
eines Spitzen- oder Reserveheizwerkes über
nimmt, 

3. für die Anschaffung, Herstellung oder Erwei
terung von Fernwärmeverteilanlagen, die aus 
nicht örtlich gebundenen Heizwerken 
gespeist werden,· sofern diese zum Aufbau 
eines neuen Versorgungs gebietes dienen, 

4. für die Anschaffung oder Herstellung von 
Hausanschlußleitungen einschließlich Über
gabestation und von zentralen Wärmeverteil
anlagen innerhalb eines Gebäudes, sofern die 
Anlagen im Eigentum des Unternehmens ver
bleiben; 

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine 
Baukostenzuschüsse oder Hausanschlußkostenbei
träge verrechnet werden." 

.4. § 4 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs. 2 kann 
nur gefördert werden, wenn seine Durchführbar
keit unter Berücksichtigung der Förderung finan
ziell gesichert ist. Vorhaben zur Anschaffung, Her
stellung oder Erweiterung von Anlagen zur Erzeu
gung von Fernwärme dürfen nur unter der Voraus
setzung gefördert werden, daß diese Anlagen mit 
Einrichtungen zur Verringerung von Umweltbela
stungen ausgestattet werden, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Der Förderungswerber hat 
nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Leistungsfä
higkeit und des sich für ihn aus der V orhabens
durchführung unmittelbar ergebenden Vorteiles 
zur Finanzierung des Vorhabens beizutragen." 

5. § 7 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Kredite für die in den §§ 2 und 3 genannten 
Investitionen dürfen eine Laufzeit von 25 Jahren 
nicht überschreiten, wobei maximal drei Jahre til
gungsfrei sein dürfen. Die Förderung darf höch
stens zehn Jahre hindurch erfolgen und beträgt 
höchstens drei vH p. a. vom jeweils aushaftenden 
Kreditbetrag. Für Verzugszinsen werden keine 
Zinsenzuschüsse gewährt. Voraussetzung dieser 
Förderung ist, daß auch andere Gebietskörper
schaften, in denen durch das Vorhaben die Abgabe 
von Wärme erfolgen soll, auf Grund von Vereinba
rungen zur Finanzierung beitragen." 

6. § 7 Abs. 5 entfällt. 

7. § 8 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Falls die Investitionssumme im Einzelfall 
10 Millionen Schilling nicht übersteigt, kann für die 
in den §§ 2 und 3 genannten Investitionen an Stelle 
der Zinsenzuschüsse gemäß § 7 eine einmalige 
Geldzuwendung in Höhe von maximal 12 vH der 
gesamten Investitionssumme des Projektes gewährt 
werden. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß 
auch andere Gebietskörperschaften, in denen durch 
das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, 
auf Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung 
beitragen." . 

8. § 9 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,(1) Der Bund kann als Träger von Privatrech
ten die Erstellung regionaler (lokaler, kommunaler) 
Energieversorgungskonzepte zum Zweck der 
Koordinierung der leitungsgebundenen Energien 
zur Deckung des Niedertemperaturwärmebedarfs 
unter besonderer Beachtung der Nutzung des wirt
schaftlichen Fernwärmepotentials fördern. Voraus
setzung dieser Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorha
ben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf 
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung bei
tragen. 

(2) Der Bund kann als Träger von Privatrechten 
die Vorauswahl geeigneter Fernwärmeprojekte för
dern. Langfristiges Ziel der Vorauswahl soll die 
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759 der Beilagen 3 

Erstellung und Aktualisierung von Wärmenachfra
ge atlanten und Abwärmekatastern sein. Vorausset
zung dieser Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorha
ben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf 
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung bei
tragen." 

9. § 9 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Dem Energieförderungsbeirat (§ 26 des 
Energieförderungsgesetzes 1979, BGBI. Nr. 567 
idF BGBI. Nr. 252/1985) sind Konzepte und Stu
dien gemäß den Abs. 1 und 2 zu~ Stellungnahme 
vorzulegen." ' 

10. Im § 10 Abs. 2 ist folgende Z 16 anzufügen: 

,,16. im Falle eines Ansuchens auf Gewährung 
einer Förderung zum Zwecke der Erschlie
ßung einer geothermischen Quelle (§ 2 
Abs.3 Z 3) ein geologisches Gutachten." 

11. § 11 lautet: 

,,§ 11. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann den Landeshauptmann jenes 
Landes, in dem durch das Vorhaben die Abgabe 
von Wärme erfolgen soll, mit der Vorprüfung von 
Ansuchen um Gewährung von Förderungen gemäß 
den §§ 2, 3 und 9 beauftragen. In diesem Fall sind 
die Ansuchen beim Amt der Landesregierung ein-

/ 

zubringen. Wird die Wärme in mehreren Ländern 
abgegeben, haben die ,Landeshauptmänner einver
nehmlich vorzugehen. In diesem Fall ist zur Entge
gennahme des Ansuchens das Amt der Landesregie
rung jenes Landes zuständig, in dem die voraus
sichtlich größte Abgabe von Wärme erfolgen soll. 
Der Landeshauptmann hat eine Vorprüfung der 
Arisuchen insbesondere im Hinblick auf die im § 10 
Abs.2 unter Z 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14 und 15ange
führten Angaben vorzunehmen und diese unter 
Anschluß der Vorprüfungsergebnisse sowie einer 
Mitteilung über die beabsichtigte Förderung des 
Projektes durch Land oder Gemeinde binnen zwei 
Monaten an das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie weiterzuleiten. Liegt eine 
Untersuchung über die Zweckmäßigkeit eines 
Fernwärmeausbaues gemäß § 9 Abs. 3 vor, ist sie 
bei der Vorprüfung zu berücksichtigen." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXXX in 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen betraut. 

2 
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4 759 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Das Fernwärmeförderungsgesetz läuft mit 31. Dezember 1985 aus. In legistischer Hinsicht sind einige 
Änderungen erforderlich, weiters soll eine den Zielsetzungen des Energieberichtes 1984 der Bundesregie
rung entsprechende Ausdehnung der Förderungstatbestände erfolgen. 

Ziel: 

Verlängerung der Förderungsmöglichkeiten nach dem Fernwärmeförderungsgesetz ; Ausschöpfung 
des nutzbaren Fernwärmepotentials; Heranziehung von Biomasse für Fernwärmeerzeugung. 

Mittel: 

Verlängerung des Investitionszeitraumes, für den Förderungen gewährt werden können, bis 
31. Dezember 1988; Ausdehnung der Förderungstatbestände auf Fernwärmeleitungen und auf Heizwerke, 
die überwiegend mit Biomasse beheizt werden bis zu einer Kesselleistung von 10 MW (thermisch) und 
Heizkraftwerke; Unternehmen, die keine FernWärmeversorgungsunternehmen sind, können künftig auch 
dann Förderungen gewährt werden, wenn die Wärme aus den geförderten Anlagen nicht an Fernwärme
versorgungsunternehmen abgegeben wird, sofern die Wärme nicht überwiegend der Deckung des eigenen 
Wärmebedarfes dient. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine, da eine Erhöhung des Investitionsrahmens nicht erforderlich war. 
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759 der Beilagen 5 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der Fernwärmeversorgung kommt in Österreich 
nicht nur aus energiepolitischen, sondern auch aus 
umweltpolitischen Überlegungen ein erhöhter Stel
lenwert zu. 

Die Fernwärmeversorgung befindet sicn zur Zeit 
- verglichen mit anderen Energieträgern - noch 
in der Aufbauphase. Dies zeigt sich daran, daß 
Fernwärme derzeit lediglich 7% des Endenergiever
brauches für Raumheizung und Warmwasserberei
tung deckt, hingegen Öl mit 39% nach wie vor die. 
größte Bedeutung in diesem Versorgungsbereich 
einnimmt, gefolgt von Kohle mit 18%, Gas mit 16% 
und Holz mit 15%. 

Betrachtet man jedoch die Entwicklung der 
Fernwärme in Österreich im letzten Jahrzehnt, 
wird sichtbar, daß sich dieser Energieträger in dem 
Zeitraum von 1972 bis 1983 mehr als verdreifacht 
hat: Der Gesamtanschlußwert der Fernwärme stieg 
von rund 1 000 MW im Jahr 1972- auf rund 
3500 MW im Jahr 1983. 

Damit ist gegenwärtig erst ein Drittel des nach 
Schätzungen der Experten als ausbauwürdig zu 
bezeichnenden Fernwärmepotentials erschlossen. 

. Angesichts des Umstandes, daß durch Fernwär
meversorgung nicht nur bedeutende Effekte an 
Energieeinsparung und Erdölsubstitution erzielt 
werden, sondern auch ein bedeutender Beitrag zur 
Luftreinhaltung geleistet wird, gilt es, den Ausbau 
der Fernwärmeversorgung weiterhin voranzutrei
ben. 

Die Bundesregierung hat daher in ihrem Ener
giekonzept 1984 dem zügigen weiteren Ausbau der 
Fernwärme - insbesondere auf Basis der Kraft
Wärme-Kupplung - einen erhöhten Stellenwert 
eingeräumt und als weitere Schwerpunkte bei 
öffentlichen Förderungsmaßnahmen die Forcie
rung des vermehrten Einsatzes heimischer Bio
masse für die Fernwärmeversorgung in Aussicht 
genommen. 

Fernwärmeversorgungsunternehmen weisen in 
der Anlaufphase auf Grund der Kapitalintensität 
von Fernwärmeinvestitionen in der Regel keine 
oder nur geringe Gewinne auf, weshalb von den 

steuerlichen Begünstigungen, wie sie etwa im Ener
gieförderungsgesetz 1979 enthalten sind, in der 
Regel nicht Gebrauch gemacht werden kann. 
Durch das im Jahr 1982 beschlossene Fernwärme
förderungsgesetz wurde diesen spezifischen 
betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten im Bereich 
der Fernwärmewirtschaft durch die Schaffung eines 
umfassenden Instrumentariums für Direktförde
rungsmaßnahmen Rechnung getragen. 

Angesichts des Umstandes, daß Voraussetzung 
für die Gewährung einer Förderung nach dem 
Fernwärmeförderungsgesetz der Abschluß einer 
Vereinbarung mit den betroffenen Gebietskörper
schaften über einen Beitrag zur Finanzierung des 
Vorhabens ist und die Verhandlungen zur Schaf
fung dieser Voraussetzungen einen längeren Zeit
raum als erwartet in Anspruch nahmen, -kann der 
im Fernwärmeförderungsgesetz vorgesehene Inve
stitionsrahmen von 8 Milliarden Schilling bis Ende 
1985 nur etwa zur Hälfte ausgeschöpft werden. 

Da sich das durch das Fernwärmeförderungsge
setz geschaffene Instrumentarium jedoch bestens 
bewährt hat, erscheint es geboten, den ursprünglich 
für Förderungsmaßnahmen vorgesehenen Investi
tionszeitraum zu verlängern. 

Der vorliegende Entwurf sieht daher eine Ver-
1ängerung des Investitionszeitraumes, für den För
derungen nach dem Fernwärmeförderungsgesetz 
gewährt werden, bis zum 31. Dezember 1988 vor; 
eine Erhöhung des Investitionsrahmens ist ange
sichts des Umstandes, daß dieser bis Ende 1985 
voraussichtlich erst zur Hälfte ausgeschöpft sein 
wird, nicht erforderlich. 

Weitere Schwerpunkte der gegenständlichen 
Novellierung sind eine den Zielsetzungen des Ener
gieberichtes 1984 der Bundesregierung entspre
chende Ausdehnung der Förderungstatbestände auf 
Heizwerke, die überwiegend mit Biomasse beheizt 
werden. Unternehmen, die keine Fernwärmeversor
gungsunternehmen sind, können künftig auch dann 
Förderungen gewährt werden, wenn die Wärme 
aus den geförderten Anlagen nicht an Fernwärme
versorgungsunternehmen weitergegeben wird. För
derungsvoraussetzung ist lediglich, daß die aus den 
Anlagen ausgekoppelte Wärme nicht überwiegend 
der Deckung des eigenen Wärmebedarfes dient. 
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6 759 der Beilagen 

Die Investitionssumme, bis zu der im Einzelfall 
einmalige Geldzuwendungen gewährt werden, 
wurde von 5 Millionen Schilling auf 10 Millionen 
Schilling hinaufgesetzt. 

Die Bestimmung, wonach Vorhaben nur unter 
der Voraussetzung gefördert werden, daß· sie mit 
Einrichtungen zur Verringerung von Umweltbela
stungen nach dem Stand der Technik ausgestattet 
werden, entspricht den generellen umweltpoliti
schen Leitlinien der Bundesregierung. 

Neu verankert wurde weiters ein eigener Förde
rungstatbestand für Fernwärmeleitungsanlagen, die 
ausschließlich zum Transport von Fernwärme über 
große Entfernungen bestimmt sind. 

Durch die ersatzlose Streichung des § 7 Abs. 5 
sollen Fernwärmeförderungsnehmer veranlaßt wer
den, . eine Senkung der Kreditzinsen anzustreben, 
ohne dadurch die Möglichkeit zu verlieren, die 
Zinsstützung voll auszuschöpfen. 

In legistischer Hinsicht wurde der im § 2 Abs. 1 
Z 4 enthaltene Begriff "mobile Heizwerke" durch 
den Ausdruck "nicht örtlich gebundene Heii
werke" sowie in den §§ 2 und 3 der Ausdruck 
"Errichtung" durch die Worte ,,Anschaffung und 
Herstellung" ersetzt. Durch· die in den §§ 7 Abs. 1 
und 8 Abs. 1 vorgesehenen sprachlichen Änderun
gensoll klargestellt werden, daß jene Gebietskör
perschaften zur Finanzierung eines Vorhabens bei
zutragen haben, denen die dadurch bewirkten Wär
melieferungen zugute kommen sollen. 

11. Besonderer Teil 

ZuZt (§ 1 Abs.2 und 3): 

In Abs. 2 wurde zur Klarstellung, daß auch Fern
wärmetransportleitungen, _ die Wärme über eine 
größere Distanz leiten und daher nicht ohne weite
res als Verteilleitungen im engeren Sinn bezeichnet 
werden können, ebenfalls unter die Bestimmungen 
dieses Gesetzes fallen, die Definition des Fernwär
meausbauprojektes um den Begriff "Fernwärmelei
tungsinvestitionen" ergänzt. 

Die Ausdehnung des Investitionszeitraumes bis 
31. Dezember 1988 bewirkt, daß Förderungen nach 
diesem Bundesgesetz auch für Vorhaben gewährt 
werden können, mit deren Verwirklichung in der 
Zeit zwischen 1. Jänner 1986 bis 31. Dezember 
1988 begonnen wird. 

Zu Z 2 (§ 2 Abs. 1): 

1. Angesichts des Umstandes, daß es sich bei 
Biomasse um eine erneuerbare, heimische 
Energiequelle handelt, sind Anlagen bis zu 
einer Kesselleistung von 10 MW, die unter 
Verwendung dieses Energieträgers Fern
wärme erzeugen, auch dann als förderungs
würdig anzusehen, wenn diese Anlage nicht 
als Kraft-Wärme-Kupplung konzipiert ist. 

Durch den neu vorgesehenen Förderungstat
bestand soll insbesondere die Realisierung 
kleinerer, lokaler Projekte auf Basis von Bio
masse forciert werden. 

2. Die Verwendung des Ausdruckes "Anschaf- . 
fung oder Herstellung" an Stelle des bisheri
gen Begriffes "Errichtung" erfolgt in Anglei
chung an die im EStG 1972 und EnFG 1979 
verwendete Terminologie. In diesem Sinne 
liegt eine Anschaffung vor, wenn ein bereits 
existierendes Wirtschaftsgut erworben und 
zugleich dem Betriebsvermögen _ des Erwer
bers zugeführt wird. Herstellung liegt vor, 
wenn ein in dieser Form noch nicht existieren
des Wirtschaftsgut geschaffen wird. Materiell 
soll durch diese Terminologie keine Äride
ruflg bewirkt werden. 

3. Durch die Verwendung des Ausdruckes 
"nicht örtlich gebundene Heizwerke" anstelle 
des bisher im Gesetz gebrauchten Ausdruckes 
"mobile Heizwerke" soll klargestellt werden, 
daß alle Anlagen, die ohne Substanzverlust 
Ortsveränderungen unterzogen werden kön
nen (also auch Anlagen, die nur im zerlegten 
Zustand transportiert werden können) unter 
diesen Förderungstatbestand fallen. 

(§ 2 Abs. 2): 

Durch die in der Einbegleitung des bisherigen 
Abs. 2 enth~ltene Bestimmung, daß Elekirizitäts
versorgungsunternehmen nur unter der V orausset
zung eine Förderung gewährt werden kann, wenn 
die Wärme aus den geförderten Anlagen an Fern
wärmeversörgungsunternehmen weitergegeben 
wird, soll dem Umstand Rechnung getragen wer
den, daß die Versorgung anderer mit Fernwärme 
vielfach auch durch Elektrizitätsversorgungsunter
nehmen erfolgt. Da die Nutzung des vorhandenen 
Abwärmepotentials aUs Industrie und Kraftwerken 
zu den vordringlichsten energiepolitischen Zielset
zungen der Bundesregierung zählt, erscheint die 
Streichung der Bestimmung, daß Elektrizitätsver
sorgungsunternehmen eine Förderung nach Abs. 2 
Z 1 und 2 nur unter den oben genannten Voraus
setzungen in Anspruch nehmen können, aus ener
giepolitischer Sicht geboten. ' 

Die übrigen Änderungen in Abs. 2 erfolgten aus 
legistischen Gründen; materielle Änderungen soll
ten nicht bewirkt werden. 

(§ 2 Abs. 3): 

1., Durch die in Z 4 neu vorgesehenen Förde
rungstatbestände können Fernwärmeunter
nehmen sowie sonstigen Unternehmen, die 
keine Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
sind, auch. Förderungen Jür die Anschaffung, 
Herstellung oder Erweiterung von mit Bio
masse befeuerten Heizwerken bis zu einer 
Kesselleistung von 10 MW gewährt werden. 
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Die in den Erläuterungen zu· Z 1 (§ 2 Abs. 1) 
ausgeführten Überlegungen gelten sinnge
mäß. 

2. Der in Z 4 enthaltene Begriff "Kessellei
stung" , der mit dem Ausdruck "Auslegungs
leisturig" des Kessels ident ist, versteht sich als 
die abgegebene Wärmeleistung in der Zeitein
heit an den die Kesselrohre durchsetzenden 
Wärmeträger. 

3. Analog zu der durch die Änderung des Abs. 2 
bewirkten Begünstigung für Elektrizitätsver
sorgungsunternehmen können auch sonstigen 
Unternehmen Förderungen gewährt werden, 
wenn diese die Wärme aus den geförderten 
Anlagen nicht an Fernwärmeversorgungsun
ternehmen, sondern an Dritte abgeben. V or
aussetzung ist lediglich, daß die aus den Anla
gen ausgekoppelte Wärme nicht überwiegend 
der Deckung des eigenen' Wärmebedarfes 
dient. 

Zu Z 3 (§ 3): 

In Angleichung an die in § 1 Abs. 2 vorgenom-
"'-mene KlarsteIlung, daß auch Fernwärmetransport-

leitungen unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 
fallen, war die Aufnahme des Begriffes "Leitung" 
in diese Bestimmung erforderlich. 

Neu vorgesehen ist, daß für die Errichtung von 
Fernwärmeverteilanlagen auch dann Förderungen 
gewährt werden können, wenn zur Erzeugung der 
gesamten nutzbaren Wärmemenge auch' Anlagen 
zur Nutzung von Biomasse beitragen. 

Die übrigen in dieser Bestimmung enthaltenen 
Änderungen haben lediglich eine terminologische 
Angleichung an die im EStG 1972 bzw. EnFG 1979 
verwendeten Begriffe (Herstellung und Anschaf
fung) zum Inhalt. Näheres siehe Ausführungen zur 
Z 2 (§ 2 Abs. 1). 

Zu Z 4 (§ 4 Abs. 2): 

Neu vorgesehen ist, daß Anlagen nur unter der 
Voraussetzung gefördert werden dürfen, daß diese 
mit Einrichtungen zur Verringerung von Umwelt-

· belastungen ausgestattet sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Im Sinne der österreichischen 
Rechtsordnung für diesen Begriff ist "Stand der 
Technik" der Entwiclqungsstand fortschrittlicher 
technologischer Verfahren, Einrichtungen, 
Betriebsweisen und Reinigungsverfahren, deren 
Funktionstüchtigkeit im Dauerbetrieb erwiesen ist. 
Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtun-

· gen oder Betriebsweisen heranzuziehen. 

Zu Z 5 (§ 7 Abs. 1): 

Die im § 7 Abs. 1 vorgesehene Formulierung 
dient lediglich der KlarsteIlung, daß jene Länder, 
bzw. Gemeinden zur Finanzierung beizutragen 
haben, denen die dadurch bewirkten Wärmeliefe
rungen zugute kommen sollen. Soll durch das Vor
haben die Abgabe von Wärme in mehreren Län-

· dern erfolgen, sind in sinngemäßer Anwendung des 
§ 7 Abs. 1 letzter Satz die Beiträge anteilig zu lei
sten. 

ZuZ6 (§7 Abs.5): 

Durch die ersatzlose Streichung dieser Bestim
mung sollen Fernwärmeförderungstlehmer veran
laßt werden, eine Senkung der Kreditzinsen anzu
streben, ohne dadurch die Möglich keit zu verlie
ren, die Zinsstützung voll auszuschöpfen. 

Zu Z 7 (§ 8 Abs. 1) und Z 8 (§ 9 Abs. 1 und 2): 

Auf die Ausführungen zu Z 5 wird verwiesen. 

Zu Z 9 (§ 9 Abs. 4): 

Durch die Änderung des Zitates des Energieför
derungsgesetzes wurde den durch die Energieför
derungsgesetznovelle 1985, BGBL Nr. 252/1985, 
bewirkten Änderungen in der Paragraphenbezeich
nung Rechnung getragen. 

Zu Z 10 (§ 11): 

Durch die in § 11 vorgesehene Neuformulierung 
. soll den in den Z 5, Z 7 und Z 8 bewirkten Ände
rungen Rechnung getragen werden. 
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Gegenüberstellung 

qeltende Fassung: 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Für ein Fernwärmeausbauprojekt können nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes und der nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz 
für diesen Zweck verfügbaren Bundesmittel auf Antrag Förderungen gewährt 
werden. 

(2) Ein Fernwärmeausbauprojekt ist eine Summe von Fernwärmeverteilungs
und -erzeugungsinvestitionen oder von Fernwärmeerzeugungsinvestitionen oder 
von Fernwärmeverteilungsinvestitionen, die zur Ausschöpfung des in einem Ver
sorgungsgebiet wirtschaftlich ausbaubaren Fernwäqneversorgungspotentials 
führen oder ein Teil dieser Investitionen innerhalb eines bestimmten Zeitab
schnittes von höchstens fünf Jai;lren, der: eine wirtschaftlich und technisch sinn
volle Einheit bildet. 

(3) Förderungen dürfen nur für Investitionen gewährt werden, mit deren Ver
wirklichung in der Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1985 begonnen 
wird. 

(4) Die Gesamthöhe der zu fördernden Investitionen für Fernwärmeausbau
projekte im Sinne des Abs. 2 darf die Gesamtsumme von 8 Milliarden Schilling 
nicht überschreiten. 

Förderung von Femwärmeerzeugungsanlagen 

§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen können Förderungen zum 
Zwecke 

1. der Errichtung von Wärmepumpenanlagen in dem Maße, in dem diese 
Anlagen der Fernwärmeversorgung dienen, 

2. der Errichtung von Spitzen- oder Reserveheizwerken, 
3. der Errichtung von Heizwerken unter der Voraussetzung, daß ein Fern

wärmenetzzusammenschluß mit einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, 
einer Anlage zur Verwertung von Abwärme oder zur Verwertung von 
Müll oder einer geothermischen Quelle hinreichend gesichert ist und das 
Heizwerk nach dem Netzzusammenschluß die Funktion eines Spitzen
oder Reserveheizwerkes übernimmt, 

E n t w u r f tex t: 

(2) Ein Fernwärmeausbauprojekt ist eine Summe von Fernwärmeerzeugungs
investitionen, Femwärmeleitungsinvestitionen oder Fernwärmeverteilungsinve'sti
tionen, die zur Ausschöpfung des in einem Versorgungs gebiet wirtschaftlich aus
baubaren Fernwärmeversorgungspotentials führen oder ein Teil dieser Investi
tionen innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes von höchstens fünf Jahren, 
der eine wirtschaftlich und technisch sinnvolle Einheit bildet. 

(3) Förderungen dürfen nurfür Investitionen gewährt werden, mit deren Ver
wirklichung in der Zeit vom 1. Jänner 1983 bis 31. Dezember 1988 begonnen 
wird. 

§ 2. (1) Fernwärmeversorgungsunternehmen können Förderungen 
1. für die Anschaffung oder Herstellung von Wärmepumpenanlagen in dem 

Maße, in dem diese Anlagen der Fernwärmeversorgung dienen, 
2. für die Anschaffung oder Herstellung von Spitzen- oder Reserveheizwer

ken, 
3. für die Anschaffung oder Herstellung von Heizwerken unter der Voraus

setzung, daß 
a) sie überwiegend mit Biomasse beheizt werden und die Kesselleistung 

höchstens 10 MW (thermisch) beträgt oder 
b) ein Fernwärmenetzzusammenschluß mit einer Kraft-Wärme-Kupp

lungsanlage, einer Anlage zur Verwertung von Abwärme oder zur Ver-
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Gel t end e Fa s s u n g: 

4. der Errichtung von mobilen Heizwerken zum Zweck des Aufbaues eines 
neuen Versorgungs gebietes, 

gewährt werden. 

(2) ElektrizitätSversorgungsunternehmen, die Wärme aus den geförderten 
Anlagen an Fernwärmeversorgungsunternehmen weitergeben, sowie Fernwär
meversorgungsunternehmen können Förderungen 

1. bei bestehenden Kraftwerksanlagen zum Zweck der Errichtung jener Anla
genteile eines Kraftwerkes, die der Auskupplung der Fernwärme dienen; 

2. bei neu zu errichtenden Anlagen zum Zweck . 
a) der Errichtung jener Anlagenteile eines auf Basis von Steinkohle oder 

ausländischer Braunkohle betriebenen Heizkraftwerkes, die der Aus
kupplung der Fernwärme dienen, 

b) der Errichtung von Heizkraftwerken auf der Basis von inländischer 
Braunkohle oder Biomasse, 

c) der Errichtung oder Erweiterung von Blockheizkraftwerken 
gewährt werden. 

(3) Sonstigen Unternehmen, die Wärme aus den geförderten Anlagen an 
Fernwärmeversorgungsunternehmen weitergeben, sowie Fernwärmeversor
gungsunternehmen können Förderungen zum Zwecke 

1. der Errichtung oder Erweiterung von Müllheizwerken oder Müllheizkraft
werken, 

2: der Errichtung von Anlagen zur Nutzung industrieller, gewerblicher oder 
sonstiger Abwärme oder der Erschließung einer geothermischen Quelle in 
dem Maße, in dem diese Anlagen der Fernwärmeversorgung dienen, 

gewährt werden. 

Entwurf text: 

wertung von Müll oder einer geothermischen Quelle innerhalb eines 
Zeitraumes von zehn Jahren ab Investitionsbeginn gesichert ist und das 
Heizwerk nach dem Netzzusammenschluß die Funktion eines Spitzen
oder Reserveheizwerkes übernimmt, 

4. für die Anschaffung, Herstellung oder Aufstellung von nicht örtlich gebun
denen Heizwerken als Ausfallsreserve oder zum Zweck des Aufbaues eines 
neuen Versorgungsgebietes 

gewährt werden. 

(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sowie Fernwärmeversorgungsunter
nehmen können Förderungen 

1. bei bestehenden Kraftwerksanlagen für die Anschaffung oder Herstellung 
jener Anlagenteile eines Kraftwerkes, die der Auskupplung der Fernwärme 
dienen, 

2. bei Neuanlagen 
a) für die Anschaffung oder Herstellung jener Anlagenteile eines auf Basis 

von Steinkohle oder ausländischer Braunkohle betriebenen Heizkraft
werkes, die der Auskupplung der Fernwärme dienen,· 

b) für die Anschaffung oder Herstellung von Heizkraftwerken auf der 
Basis von inländischer Braunkohle oder Biomasse, 

c) für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von Blockheizkraft
werken 

gewährt werden. 

(3) Sonstigen Unternehmen sowie Fernwärmeversorgungsunternehmen kön
nen Förderungen 

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von Müllheizwerken 
oder Müllheizkraftwerken, 

2. für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagen zur Nutzung industriel
ler, gewerblicher oder sonstiger Abwärme, 

3. für die Erschließung einer geothermischen Quelle in dem Maße, in dem 
diese Anlage der Fernwärmeversorgung dient, . 

4. für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von mit Biomasse 
befeuerten Heizwerken bis zu einer Kesselleistung von 10 MW (thermisch) 
oder Heizkraftwerken 

gewährt werden. Für Unternehmen, die keine Fernwärmeversorgungsunterneh
men sind, gilt dies nur insoweit, als die aus den Anlagen ausgekoppelte Wärme 
nicht überwiegend der Deckung des eigenen Wärmebedarfes dient. 
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Geltende Fassung: 

Förderung von Fernwärmeverteilanlagen 

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie Unternehmen, deren Unter
nehmensgegenstand die Planung, Errichtung, Finanzierung und der Erwerb von 
Anlagen zur Verteilung von Wärme sowie die entgeltliche Überlassung von sol
chen Anlagen zum Gebrauch und der Betrieb dieser Anlagen sowie der Abschluß 
von Fernwärmelieferungsverträgen im Namen und auf Rechnung Dritter bildet, 
können Förderungen zum Zwecke 

1. der Errichtung oder Erweiterung von Fernwärmeverteilanlagen, sofern zur 
Erzeugung der gesamten jährlichen nutzbaren Wärmeabgabe der in das 
Netz speisenden Wärmequellen im Normalbetrieb unter Berücksichtigung 
des Endausbaues zumindest zu 80 vH Anlagen der Kraft-Wärtpe-Kupp
lung, zur Verbrennung von Abfällen und zur Nutzung industrieller 
Abwärme oder geothermischer Energie beitragen, 

2. der Errichtung oder Erweiterung von Fernwärmeverteilanlagen, die aus 
Heizwerken gespeist werden, unter der Voraussetzung, daß ein Fernwär
menetzzusammenschluß mit einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, einer 
Anlage zur Verwendung von Abwärme oder zur Verbrennung von Müll 
oder einer geothermischen Quelle hinreichend gesichert ist und das Heiz
werk nach dem Zusammenschluß die Funktion eines Spitzen- oder Reser
veheizwerkes übernimmt, 

3. der Errichtung oder Erweiterung von Fernwärmeverteilanlagen, die aus 
mobilen Heizwerken gespeist werden, sofern diese zum Aufbau eines 
neuen Versorgungsgebietes dienen, 

4. der Errichtung von Hausanschlußleitungen einschließlich Übergabestation 
und von zentralen Wärmeveneilanlagen innerhalb eines Gebäudes, sofern 
die Anlagen im Eigentum des Unternehmens verbleiben, 

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine Baukostenzuschüsse oder 
Hausanschlußkostenbeiträge verrechnet werden. 

Grundsätze der Förderung 

§ 4. (1) Bei der Gewährung der Förderungen ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß sie 

1. den in den §§ 2 und 3 angeführten Zwecken dienen, 

E n t w u r f tex t: 

Förderung von Fernwärme lei tun g s- und -verteilanlagen 

§ 3. Fernwärmeversorgungsunternehmen sowie Unternehmen, deren Unter
nehmensgegenstand die Planung, Anschaffung, Herstellung und Finanzierung 
von Anlagen zur Leitung oder Verteilung von Wärme sowie die entgeltliche 
Überlassung von solchen Anlagen zum Gebrauch und der Betrieb dieser Anlagen 
sowie der Abschluß von Fernwärmelieferungsverträgen im Namen und auf 
Rechnung Dritter bildet, können Förderungen 

1. für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von Fernwärmelei
tungs- oder -veneilanlagen, sofern zur Erzeugung der gesamten jährlichen 
nutzbaren Wärme abgabe der in das Netz speisenden Wärmequellen im 
Normalbetrieb unter Berücksichtigung des Endausbaues zumindest zu 
80 vH Anlagen der Kraft-Wärme-Kupplung, zur Verbrennung von Abfäl
len, zur Nutzung industrieller Abwärme, geothermischer Energie oder Bio
masse beitragen, 

2. für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von Fernwärmeverteil
anlagen, die aus· Heizwerken gespeist werden, unter der Voraussetzung, 
daß ein Fernwärmenetzzusammenschluß mit einer Kraft-Wärme-Kupp
lungsanl;age, einer Anlage zur Verwertung von Abwärme oder zur Verwer
tung von Müll oder einer geothermischen Quelle innerhalb eines Zeitrau
mes von 10 Jahren ab Investitionsbeginn gesichen ist und das Heizwerk 
nach dem Zusammenschluß die Funktion eines Spitzen- oder Reserveheiz
werkes übernimmt, 

3. für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von Fernwärmeverteil
anlagen, die aus· nicht örtlich gebundenen Heizwerken gespeist werden, 
sofern diese zum Aufbau eines neuen Versorgungsgebietes dienen, . 

4. für die Anschaffung oder Herstellung von Hausanschlußleitungen ein
schließlich Übergabestation und von zentralen Wärmeveneilanlagen inner
halb eines Gebäudes, sofern die Anlagen im Eigentum des Unternehmens 
verbleiben, 

in jenem Ausmaß gewährt werden, als dafür keine Baukostenzuschüsse oder 
Hausanschlußkostenbeiträge verrechnet werden. 
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Geltende Fassung: 

2. im volkswirtschaftlichen, insbesondere im energiewirtschaftlichen Interesse 
unter besonderer Beachtung des ausgewogenen und rationellen Einsatzes 
einzuführender Primärenergieträger der Entlastung der Handelsbilanz von 
Energieimporten und der .Koordination der leitungsgebundenen Energie
träger geboten erscheinen, 

3. zur Verbesserung der regionalen wirtschaftlichen, i'nsbesondere arbeits
marktpolitischen Gegebenheiten beitragen, 

4. den Umweltschutz, insbesondere durch die Verminderung der Gesamt
emissionen von Schadstoffen verbessern; und daß 

5. die Durchführung des geplanten Vorhabens ohne Förderung nicht oder 
nicht im notwendigen Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt mög
lich wäre . 

. (2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs.2 kann nur gefördert werden, wenn 
seine Durchführbarkeit unter Berücksichtigung der Förderung finanziell gesi
chert ist. Der Förderungswerber hat nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit und des sich für ihn aus der Vorhabensdurchführung unmittelbar 
ergebenden Vorteiles zur Finanzierung des Vorhabens beizutragen. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Förderungen besteht nicht. 

§.5. Über die näheren Bedingungen der Gewährung von Förderungen kann 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen nach den Grundsätzen des § 4 Richtlinien 
erlassen. 

Arten der Förderung 

§ 6. Die Förderung ka~n entweder in Form von Zinsenzuschüssen oder,sonsti-
gen Geldzuwendungen gewährt werden. . 

Zinsenzuschüsse 

§ 7. (1) Kredite für die in den §§ 2 und 3 genannten Investitionen dürfen eine 
Laufzeit von 25 Jahren nicht überschreiten, wobei maximal drei Jahre tilgungs
frei sein dürfen. Die Förderung darf höchstens zehn Jahre hindurch erfolgen 

Entwurf text: 

(2) Ein Vorhaben im Sinne des § 1 Abs. 2 kann nur gefördert werden, wenn 
seine Durchführbarkeit unter Berücksichtigung der Förderung finanziell gesi
chert ist. Vorhaben zur Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von Anlagen 
zur Erzeugung von Fernwärme dürfen nur unter der Voraussetzung gefördert 
werden, daß diese Anlagen mit Einrichtungen zur Verringerung von Umweltbela
stungen ausgestattet werden, die dem Stand der Technik entsprechen. Der Forde
rungswerber hat nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
des sich für ihn aus der Vorhabensdurchführung unmittelbar ergebenden Vortei-
les zur Finanzierung des Vorhabens beizutragen. . 

(1) Kredite für die in den §§ 2 und 3 genannten Investitionen dürfen eine 
Laufzeit von 25 Jahren nicht überschreiteI)., wobei maximal drei Jahre tilgungs
frei sein dürfen. Die Förderung darf hQclistens zehn Jahre hindurch erfolgen 
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Geltende Fassung: 

und beträgt höchstens drei vH p. a. vom jeweils aushaftenden Kreditbetrag. Für 
Verzugszinsen werden keine Zinsenzuschüsse gewährt. Voraussetzung dieser 

. Förderung ist, daß auch andere Gebietskörperschaften, in denen diese Vorhaben 
zum Tragen kommen, auf Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung beitra
gen. 

(2) Der geförderte Kredit kann bis zu 100 vH der anerkennbaren Gesamtko
sten des Projektes betragen. 

(3) Die Ermittlung des Zinsenzuschusses erfolgt während des Ausnutzungs
zeitraumes kontokorrentmäßig. Während des Tilgungszeitraumes sind die Zin
senzusehüsse auf Basis eines Tilgungsplanes mit halbjährlichen Rückzahlungsra
ten ,zum 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres von der jeweils aushaftenden 
Kreditsumme im nachhinein zu berechnen. Als Zeitpunkt für die Fälligkeit der 
Zinsenzuschüsse für den Zeitraum 1. Jänner bis 30. Juni wird der folgende 
30. September und für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember der folgende 
31. März festgelegt. 

(4) Der Höchstzinssatz der zu fördernden Kredite' darf während der gesamten 
Förderungslaufzeit den Nominalzinssatz aus der letztaufgelegten Bundesanleihe 
im Inland zuzüglich 0,75 vH p. a. nicht überschreiten. 

(5) Sinken die Kreditkosten für den Förderungswerber unter das ERP-Zinsni
veau, so ist die Höhe des Zinsenzuschusses entspr.echend zu reduzieren. 

Sonstige Geldzuwendungen 

§ 8. (1) Falls die Investitionssumme im Einzelfalle 5 Millionen Schilling nicht 
übersteigt, kann für die in den §§ 2 und 3 genannten Investitionen an Stelle der 
Zinsenzuschüsse gemäß § 7 eine einmalige Geldzuwendung in Höhe von maxi
mal 12 vH der gesamten Investitionssumme des Projektes gewährt werden. Vor
aussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere Gebietskörperschaften, in 
denen diese Vorhaben zum Tragen kommen, auf Grund von Vereinbarungen 
zur Finanzierung beitragen. 

(2) Die Auszahlung sonstiger Geldzuwendungen erfolgt grundsätzlich am 
Beginn der Investitionsperiode, jedoch darf der zu diesem Zeitpunkt geleistete 
Zuschuß die Kosten der bereits getätigten Investitionen nicht überschreiten. Die 
Auszahlung kann auch in mehreren Teilbeträgen durchgeführt werden. 

E n twu r ftex t: 

und beträgt höchstens drei vH p. a. vom jeweils aus haftenden Kreditbetrag. Für 
Verzugszinsen werden keine Zinsenzuschüsse gewährt. Voraussetzung dieser 
Förderung ist, daß auch andere Gebietskörperschaften, in denen durch das Vor
haben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf Grund von Vereinbarungen zur 
Finanzierung beitragen. 

§ 7 Abs. 5 entfällt. 

(1) Falls die Investitionssumme im Einzelfall 10 Millionen Schilling nicht über
steigt, kann für die in den §§ 2 und 3 genannten Investitionen an Stelle der Zin
senzuschüsse gemäß § 7 eine einmalige Geldzuwendung in Höhe von maximal 
12 vH der gesamten Investitionssumme des Projektes gewährt werden. Voraus
setzung dieser Förderung ist, daß auch andere Gebietskörperschaften, in denen 
durch das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfolgen soll, auf Grund von Verein
barungen zur Finanzierung beitragen. 
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Gel te n d e Fa s s u n g: 

Förderung der ErsteUungvon Konzepten und Studien 

§ 9. (1) Der Bund kann als Träger von Privatrechten die Erstellung regionaler 
(lokaler, kommunaler) Energieversorgungskonzepte zum Zweck der Koordinie
rung der leitungsgebundenen Energien zur Deckung des Niederteniperaturwär
mebedarfs unter besonderer Beachtung der Nutzung des wirtschaftlichen Fern
wärmepotentials fördern. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, in- denen diese Vorhaben zum Tragen kommen, auf 
Grund von Vereinbarungen Zur Finanzierung beitragen., 

(2) Der Bund kann als Träger von Privatrechten die Vorauswahl geeigneter 
Fernwärmeprojekte fördern. Langfristiges Ziel der Vorauswahl soll die Erstel

'lung und Aktualisierung von Wärmenachfrageatlanten und Abwärmekatastern 
sein. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere Gebietskörperschaf
ten, in denen diese Vorhaben zum Tragen kommen, auf Grund von Vereinba
rungen zur Finanzierung beitragen. 

(3) Für Siedlungsgebiete, insbesondere jene, die in einem Wärmenachfrageat
las (Abs. 2) Aufnahme gefunden haben, können Untersuchungen über die volks
und betriebswirtschaftliche Zweckmäßigkeit eines Fernwärmeausbaues gefördert 
werden. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere Gebietskörper
schaften, deren Interessenbereich durch die Untersuchungen berührt wird; auf 
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung beitragen. Die Voraussetzung die
ser Förderung ist auch dann gegeben, wenn ein im § 2 genanntes Unternehmen 
neben den oder an Stelle der Gebietskörperschaften einen Beitrag leistet. 

(4) Dem Energieförderungsbeirat (§ 15 Abs. 1 des Energieförderungsgesetzes 
1979, BGBI. Nr. 567) sind Konzepte und Studien gemäß den Abs. 1 und 2 zur 
Stellungnahme vorzulegen. 

Abwicklung der Förderung 

§ 10. (1) Ansuchen auf Gewährung von Förderungen gemäß den §§ 1 bis 8 
sind entsprechend zu begründen und mit Unterlagen zu versehen, die auch Aus
kunft über die Ertrags- und Vermögenslage des Antragstellers geben. Die in 
ihnen enthaltenen energiewirtschaftlichen Angaben haben sich funlichst auf in 
§ 9 genannte Untersuchungen oder ähnliche Arbeiten zu stützen. 

(2) Ansuchen von Fernwärmeversorgungsunternehmen haben insbesondere zu 
enthalten: 

Entwurf text: 

(1) Der Bund kann als Träger von Privatrechten die Erstellung regionaler 
(lokaler, kommunaler) Energieversorgungskonzepte zum Zweck der Koordinie
rung der leitungsgebundenen Energien zur Deckung des Niedertemperaturwär
mebedarfs unter besonderer Beachtung der Nutzung des wirtschaftlichen Fern
wärmepotentials fördern. Voraussetzung dies,er Förderung ist, daß auch andere 
Gebietskörperschaften, in denen durch das Vorhaben die Abgabe von Wärme 
erfolgen soll, auf Grund von Vereinbarungen/zur Finanzierung beitragen. 

(2) Der Bund kann als Träger von Privatrechten die Vorauswahl geeigneter 
Fernwärmeprojekte fördern. Langfristiges Ziel der Vorauswahl soll die Erstel
lung und Aktualisierung von Wärmenachfrageatlanten und Abwärmekatastern 
sein. Voraussetzung dieser Förderung ist, daß auch andere Gebietskörperschaf
ten, in denen durch das Vorhaben die Abgabe von Wärme erfolgen soU, auf 
Grund von Vereinbarungen zur Finanzierung beitragen. 

(4) Dem Energieförderungsbeirat (§ 26 des Energieförderungsgesetzes 1979, 
BGBI. Nr. 567 in der Fassung BGBI. Nr. 252/1985) sind Konzepte und Studien' 
gemäß den Abs. 1 und 2 zur Stellungnahme vorzulegen. 

" V> 
\.0 

~ .... 
to 
!:!. 
~ 

(1Q 
~ 
::l 

-w 

759 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
13 von 17

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

1. Angaben über den Bestand an Fernwärmeversorgungsanlagen und die 
Tätigkeit des Unternehmens im Bereich der Wärmeversorgung in den 
letzten drei Jahren, 

2. Angab~n üb~r die Möglichkeiten des weiteren Fernwärmeausbaties inner
halb des bestehenden Versorgungs gebietes oder über die Möglichkeiten 
der Erweiterung des Versorgungs gebietes sowie über die Koordination 
der geplanten Fernwärmeversorgung mit der Versorgung durch andere 
Energieträger, 

3. eine Beschreibung des dem Antrag zugrundeliegenden Projektes im 
Zusammenhang mit den Angaben gemäß Z 2 einschließlich der Begrün
dung der technischen Konzeption, 

4. dieyorgesehene Gesamtfinanzierung des Projektes nach Z 3 mit aussage
fähiger Aufgliederung, 

5. die sonstige Ausbauplanung in den nächsten zehn Jahren und Angaben 
über die daraus erwartete wärmewirtschaftliche Sutuation in diesem Zeit
raum, insbesondere die erwartete Anschlußdichte, 

6. ein Verzeichnis der zur Förderung beantragten Teile der Anlagen, 
7. einen Bauzeitplan, 
8. die gegliederte Darstellung (Kostenberechnung) der zur Ausführung des 

Baues veranschlagten Gesamtkosten, 
9. eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des Projektes, 

10. Angaben, wo und in welchem Ausmaß für das antragsgegenständliche 
Projekt Förderungen beantragt oder bereits erhalten wurden, 

11. Angaben über die Priinärenergieeinsparung und die Substitution sensitiver 
Energieträger, 

12. Angaben über die Auf teilung der Investitionen auf die einzelnen Wirt
schaftszweige (zB Bauwirtschaft, Installationsgewerbe, Zulieferunterneh
men) und des vorgesehenen inländischen Anteiles sowie Angaben über 
das Ausmaß, in dem in den einzelnen Bereichen örtliche und regionale 
Unternehmen eingesetzt werden können, 

13. Angaben über die Verminderung der Luftverunreinigungen durch die 
geplante Fernwärmeversorgung, Angabe spezifischer regionaler klimati
scher urid orographischer Bedingungen und besonderer sonstiger Bela
stungen, 

14. Angabc,n über besondere Verhältnisse auf der Abnehmerseite, 
15. Angaben über die Errichtung zusätzlicher Zentralheizungsanlagen im 

Zusammenhang mit der Errichtung oder Erweiteru.Qg des Fernwärmever-
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Geltende Fassung: 

sorgungsnetzes, gegliedert nach Baubestand und zu errichtenden Baulich
keiten. 

(3) Ansuchen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen und sonstigen Unter
nehmen müssen entweder auf Ansuchen von Fernwärmeversorgungsunterneh
men Bezug nehmen oder Unterlagen gemäß Abs. 2 enthalten. 

(4) Nähere Richtlinien über Form und Inhalt der Ansuchen kann der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie nach Anhörung der Länder und des 
Energieförderungsbeirates festlegen. 

§ 11. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kann den Lan
deshauptmann jenes Landes, in dem das Förderungsvorhaben zum Tragen 
kommt, mit der Vorprüfung von Ansuchen um Gewährung von Förderungen 
gemäß den §§ 2, 3 und 9 beauftragen. In diesem Fall sind die Ansuchen beim 
Amt der Landesregierung einzubringen. Der Landeshauptmann hat eine Vorprü
fung der Ansuchen insbesondere im Hinblick auf die im § 10 Abs.2 unter Z f,2, 
3, 5, 12, 13, 14 und 15 angeführten Angaben vorzunehmen und diese unter 
Anschluß der Vorprüfungsergebnisse sowie einer Mitteilung über die beabsich
tigte Förderung des Projektes durch Land oder Gemeinde binnen zwei Monaten 
an das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie weiterzuleiten. 
Liegt eine Untersuchung über die Zweckmäßigkeit eines 'Fernwärmeausbaues 
gemäß § 9 Abs. 3 vor, ist sie bei der Vorprüfung zu berücksichtigen. 

§ 12. (1) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie hat die 
Ansuchen gemäß § 7 mit der Stellungnahme des Landes dem Energieförderungs
beirat zur Begutachtung vorzulegen. Der Energieförderungsbeirat hat sein Gut
achten binnen drei Monaten abzugeben. 

(2) Die Gewährung der Förderung hat der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem BUfldesminister für Finanzen 
schriftlich auszusprechen. 

Entwurftext: 

16. im Falle eines Ansuchens auf Gewährung einer Förderung zum Zwecke 
der Erschließung einer geothermischen Quelle (§ 2 Abs. 3 Z 3) ein geologi
sches Gutachten. 

§ 11. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie kann den Lan
deshauptmann jenes Landes, in dem durch das Vorhaben die Abgabe von Wärme 
erfolgen soll, mit der Vorprüfung von Ansuchen um Gewährung von Förderun
gen gemäß den §§ 2, 3 und 9 beauftragen. In qiesem Fall sind die Ansuchen beim 
Amt der Landesregierung einzubringen. Wird die Wärme in mehreren Ländern 
abgegeben, haben die Landeshauptmänner' einvernehmlich vorzugehen. In diesem 
Fall ist zur Entgegennahme des Ansuchens das Amt der Landesregierung jenes 
Landes zuständig, in dem die voraussichtlich größte Abgabe von Wärme erfolgen 
soll. Der Landeshauptmann hat eine Vorprüfung der Ansuchen insbesondere im 
Hinblick auf die im § 10 Abs. 2 unter Z 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14 und 15 angeführten 
Angaben vorzunehmen und diese unter Anschluß der Vorprüfungsergebnisse 
sowie einer Mitteilung iiher die beabsichtigte Förderung des Projektes durch 
Land oder Gemeinde binnen zwei Monaten an das Bundesministerium für Han
del, Gewerbe und Industrie weiterzuleiten. Liegt eine Untersuchung über die 
Zweckmäßigkeit eines Fernwärmeausbaues gemäß § 9 Abs. 3 vor, ist sie bei der 
Vorprüfung zu berücksichtigen. 
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Geltende Fassung: 

§ 13. (1) Die Gewährung von Förderungen kann an Bedingungen und Aufla
gen geknüpft werden, die zur Gewährleistung der widmungsgemäßen Verwen
dung der Förderungen notwendig sind und sicherstellen, daß Bundesmittel nur 
in dem zur Erreichung des angestrebten Erfolges unumgänglich notwendigen 
Umfang eingesetzt werden. Sie haben insbesondere der Wahrung volkswirt
schaftlicher,und regionalpolitischer Interessen Rechnung zu tragen. 

(2) Der Förderungswerber (Förderungsempfänger) ist zu verpflichten, Orga
nen des Bundes die Überprüfung der Notwendigkeit und Verwendung der Bei
hilfen durch Einsicht in die diesbezüglichen Unterlagen sowie durch örtliche 
Erhebungen zu gestatten, ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
über die Durchführung des Vorhabens innerhalb einer festzusetzenden Frist zu 
berichten. Aus dem Bericht müssen die Verwendung der aus Bundesmitteln 
gewährten Beihilfe sowie der erzielte Erfolg und eine durch Belege nachweis
bare Aufgliederung der Einnahmen und Ausgaben zu entnehmen sein. Hat der 
Förderungsempfänger für den gleichen Verwendungszweck auch eigene Mittel 
eingesetzt oder zu einem früheren Zeitpunkt von einem anderen Organ des Bun
des oder von einem anderen Rechtsträger Mittel erhalten, so haben sich die Dar
legungen im Bericht und im zahlenmäßigen Nachweis auf alle mit dem geförder
ten Vorhaben zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben des Förderungs
werbers zu erstrecken. 

(3) Der Förderungsempfänger ist überdies zu verpflichten, alle Ereignisse, 
welche die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmöglich 
machen oder dessen Abänderung erfordern, unverzüglich dem Bundesministe
rium für Handel, Gewerbe und Industrie anzuzeigen. 

§ 14. Vor Gewährung einer Förderung ist vorbehaltlich gesetzlicher Rückfor
derungsansprüche auszubedingen, daß der gewährte Förderungsbetrag rück
zuerstatten und vom Tag der Auszahlung an mit 5 vH über dem jeweils gelten
den Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank pro Jahr 
zu verzinsen ist, wenn 

1. das Bundesministerium für Hanqel, Gewerbe und Industrie über wesentli
che Umstände getäuscht oder unvollständig unterrichtet worden ist, oder 

2. das geförderte Vorhaben durch ein Verschulden des Förderungsempfän
gers nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann oder durchge
führt worden ist, oder 

3.· der Förderungsempfänger die unverzügliche Anzeige von Ereignissen, wel
che die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder unmög-
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Geltende Fassung: 

lich machen oder dessen Abänderung erfordern, unterlassen hat, oder 
4. die Förderung widmungswidrig verwendet wurde oder den Erfolg des 

geförderten Vorhabens sichernde Bedingungen oder Auflagen aus Ver
schulden des Förderungsempfängers nicht eingehalten oder vorgesehene 
Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht worden sind, 
sofern in den beiden letztgenannten Fällen eine zweimalige, den ausdrück
lichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mah
nung ohne Erfolg geblieben ist.· 

Inkrafttreten 

§15. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1983 in Kraft. 

VoUziehung 

§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

" 

Entwurf text: 

'J 
\J1 
~ 

0-
Cl) ... 
c:; 
~. 

~ 
Cl) 

i:l 

....... 
'J 

759 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
17 von 17

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




